
Nach § 37 Abs 1 Nr. 1
lit e des bis zum
1.4.2003 geltenden

deutschen Waffengesetzes
war es verboten, Gegenstän-
de herzustellen, zu bearbei-
ten, instandzusetzen, zu er-
werben, zu vertreiben, ande-
ren zu überlassen, einzu-
führen, sonst in den Gel-
tungsbereich dieses Geset-
zes zu verbringen oder sonst
die tatsächliche Gewalt über
sie auszuüben, die ihrer
äußeren Form nach den An-
schein einer vollautomati-
schen Selbstladewaffe her-
vorrufen, die Kriegswaffe
im Sinne des Gesetzes über
die Kontrolle von Kriegs-
waffen ist. Eine solche Re-
gelung wurde in das seit 1.
April 2003 geltende deut-

sche Waffengesetz (Gesetz
zur Neuregelung des Waf-
fenrechts – WaffRNeu-
RegG; im Folgenden:
dWaffG) wegen Abgren-
zungsschwierigkeiten und
„geringer Praxisrelevanz“
nicht mehr aufgenommen.

Seither boomt der Markt
von Nachbildungen von
Schusswaffen, die ihren zi-
vilen oder militärischen
Vorbildern täuschend ähn-
lich sehen, mittlerweile so-
gar dem Gewicht nach an-
gepasst – was damit begrün-
det wird, dass Einsatzkräf-
ten die Möglichkeit gegeben
werden soll, mit solchen
Nachbildungen ohne Ge-
fährdung realitätsnah üben
zu können. Die als Air Soft
Guns oder Softairguns be-

zeichneten Geräte ver-
schießen Plastikkügelchen
(BBs, Baby Bullets; eine an-
dere Herleitung der Abkür-
zung kommt von Ball Bea-
ring – Kugellager als Be-
zeichnung für Rundkugeln
aller Art) im Durchmesser
(Kaliber) von 6 mm und ei-
nem Gewicht von (zumeist)
0,2 g, mit einer durch-
schnittlichen Anfangsge-
schwindigkeit von etwa 80
m/sec (280 km/h). Zum An-
trieb wird Federkraft
(„Spring Airsofts“) verwen-
det, wobei die Feder entwe-
der von Hand oder über ei-
nen Elektromotor gespannt
wird, oder es wird der
Druck komprimierter Gase
(CO2, Propan, Druckluft)
eingesetzt. Die Funktions-

weise reicht von Einzellader
über halb- bis zu vollauto-
matisch („Dauerfeuer“ –
Automatic Electric Gun –
AEG). Die Schussweiten
reichen bei einer Geschoss-
energie von 0,5 Joule (J)
von 25 bis 50 m, bei Ener-
gien bis 7,5 J von 40 bis 80
m.

In Anbetracht der gerin-
gen Energie der Geschosse
ist die Verletzungsgefahr,
wenn nicht Augen getroffen
werden (Gefahr der Perfora-
tion der Hornhaut, Netz-
hautablösung), gering; die
Haut wird nicht durchschla-
gen. Die Gefahr besteht, an-
gesichts der weitgehend
freien Erhältlichkeit, in der
großen Ähnlichkeit mit ech-
ten Schusswaffen, sodass
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Kampagne gegen Anscheinswaffen
In Deutschland läuft eine Kampagne gegen Anscheinskriegswaffen. Ein gesetzliches Verbot des

Führens solcher Nachbildungen ist in Vorbereitung. 

Anscheinskriegswaffen: Das Führen dieser Nachbauten soll in Deutschland verboten werden.



sie als Nötigungsmittel ein-
gesetzt werden können so-
wie in der Schwierigkeit für
die Exekutive zu erkennen,
ob eine „echte“ Schusswaffe
vorliegt oder nicht. Das
kann schwerwiegende Fol-
gen für den Besitzer des
Imitats haben, andererseits
auch für den Beamten, der
bei einer Bedrohung fälsch-
lich von einer solchen

Nachbildung ausgeht. In der
Debatte im Deutschen Bun-
destag am 2. Juni 2005 wur-
de darüber diskutiert, dass
in Nürnberg ein flüchtender
Dieb erschossen worden
war, der getankt hatte, ohne
zu bezahlen. Die einschrei-
tenden Polizisten hatte er
mit einer Airsoft-Waffe be-
droht – der Unterschied zu
einer echten Waffe war

nicht erkennbar. Weiters
wurde ein Mann auf einer
Halloween-Party erschos-
sen, nachdem Polizisten die
Verkleidung mit einer Air-
soft-Waffe und seine Geste,
auf die Polizisten zu zielen,
als Bedrohung auffassen
mussten.

Dem Landeskriminalamt
Rheinland-Pfalz lagen im
Jahr 2004 rund 100 solcher

Nachbildungen zur waffen-
technischen Begutachtung
vor. 23 davon sind bei
Straftaten eingesetzt wor-
den, darunter zwei Raubde-
likte, Bedrohungen, Körper-
verletzung und Sachbeschä-
digungen. Zwischen 2002
und 2004 wurden der Poli-
zei in Rheinland-Pfalz 36
Fälle bekannt, in denen Kin-
der und Jugendliche solche
Waffen in Schulen mitge-
führt hatten. Im gleichen
Zeitraum erlitten Menschen
in 24 Fällen Verletzungen
durch solche Waffen, darun-
ter Augenverletzungen.

Zur Tatsache, dass Nach-
bauten von scharfen Schuss-
waffen und Maschinenpisto-
len für Kinder frei erhältlich
sind, kommt, dass die Gerä-
te durch Einbau einer stär-
keren Feder, Erhöhung der
Betriebsspannung oder Er-
höhung der Übersetzung der
Zahnräder des Antriebs,
leicht „getunt“ und in ihrer
Leistung gesteigert werden
können.

Die rechtliche Einstufung
in Deutschland ist kompli-
ziert. Wenn die Energie des
Geschosses 0,08 Joule nicht
übersteigt, gelten die Nach-
bildungen als Spielzeug.
Spielzeug ist weder in
Deutschland noch in Öster-
reich von waffenrechtlichen
Bestimmungen erfasst, Be-
sitz, Führen und – das in
Deutschland einer besonde-
ren Erlaubnis bedürfende –
Schießen unterliegen keinen
waffenrechtlichen Be-
schränkungen.

Allerdings sind nach dem
deutschen Waffengesetz
diese zum Spiel bestimmten
Schusswaffen nur dann vom
Waffengesetz ausgenom-
men, wenn sie nicht mit all-
gemein gebräuchlichen
Werkzeugen so geändert
werden können, dass die
Bewegungsenergie der Ge-
schosse über 0,08 J steigt
oder sie getreue Nachah-
mungen von erlaubnis-
pflichtigen Schusswaffen
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Rechtslage
in Österreich

Nach österreichischem
Recht gelten getreue Nach-
ahmungen echter Schuss-
waffen nicht als Spielzeug
im Sinne der Spielzeugver-
ordnung, BGBl 1994/823,
idF BGBl II 2003/245 (An-
lage 1 Z 20). Nach der Ver-
ordnung über schusswaf-
fenähnliche Produkte, BGBl
II 1997/185, dürfen schuss-
waffenähnliche Produkte,
die weder dem Waffenge-
setz 1996 unterliegen noch
Spielwaren nach dem Le-
bensmittelgesetz (seit 1.

Jänner 2006: Lebensmittel-
sicherheits- und Verbrau-
cherschutzgesetz – BGBl I
2006/13) sind, und deren
Geschosse eine mittlere Be-
wegungsenergie von mehr
als 0,08 Joule aufweisen,
insbesondere Federdruck-
waffen, nur von Gewerbe-
treibenden mit einer Bewil-
ligung zur Ausübung des
Waffengewerbes an Letzt-
verbraucher abgegeben wer-
den; die Abgabe an Perso-
nen unter 18 Jahren ist ver-
boten (§§ 1 und 2).

Nach § 11 Abs 3 Z 2 des
WaffG 1986 hatte der Bun-
desminister für Inneres im
Einvernehmen mit dem

Bundesminister für wirt-
schaftliche Angelegenheiten
durch Verordnung die Ein-
fuhr und entgeltliche Über-
lassung von Nachbildungen
(Attrappen) einer Waffe zu
verbieten, die mit Rücksicht
auf die Art der Nachbildung
und die Ähnlichkeit mit
dem Vorbild einen Miss-
brauch befürchten lassen.
Diese Bestimmung wurde in
das Waffengesetz 1996
nicht übernommen; sie wur-
de als entbehrlich bezeich-
net, da sich bisher noch kein
Anlassfall für eine entspre-
chende Verordnung ergeben
habe (RV 457 BlgNR 20.
GP zu § 17 WaffG 1996).

ANSCHE IN SWAF F EN

In Österreich dürfen schusswaffenähnliche Produkte, deren Geschosse eine mittlere 
Bewegungsenergie von mehr als 0,08 Joule aufweisen, nur von Gewerbetreibenden mit einer
Bewilligung zur Ausübung des Waffengewerbes an Letztverbraucher abgegeben werden; die
Abgabe an Personen unter 18 Jahren ist verboten.



sind. Diese Bestimmung hat
allerdings das deutsche
Bundeskriminalamt (BKA)
mit einem Feststellungsbe-
scheid vom 9. Mai 2004 da-
hingehend konkretisiert,
dass eine getreue Nachah-
mung erst dann vorliegt,
wenn auch die inneren
Funktionsabläufe in einer
Spielzeugschusswaffe denen
einer erlaubnispflichtigen
Schusswaffe entsprechen –
was in der Regel nicht zu-
trifft. Am äußeren Erschei-
nungsbild ändert sich da-
durch nichts.

Sofern überhaupt Spiel-
zeug im Sinn der Richtlinie
88/378/EWG vorliegt –
Druckluftwaffen gelten
nicht als Spielzeug – hat das
BKA mit einem weiteren
Feststellungsbescheid vom
18. Juni 2004 den Grenz-
wert der Geschossenergie
von 0,08 J auf 0,5 J angeho-
ben, was mit dem Wider-
spruch zwischen dem Waf-
fengesetz und dem europäi-
schen Recht über unbe-
schränkten Spielzeugver-
kehr begründet wurde.

Ab 0,5 Joule Bewegungs-
energie der Geschosse gel-
ten in Deutschland bereits
die Bestimmungen des Waf-
fengesetzes. Luftdruck-, Fe-
derdruckwaffen und Waffen
mit kalten Antriebsgasen,
bei denen die Geschosse ei-
ne Bewegungsenergie von
nicht mehr 7,5 J erreichen,
dürfen in Deutschland von
Personen über 18 Jahren frei
erworben werden. Zum
Führen ist allerdings der

(dem österreichischen Waf-
fenpass entsprechende)
Waffenschein erforderlich –
für den allerdings kaum das
hiefür erforderliche Bedürf-
nis wird nachgewiesen wer-
den können. Derartige
Schusswaffen sind mit ei-
nem „F“ im Fünfeck ge-
kennzeichnet.

Einschränkungen hin-
sichtlich des Besitzes und
des Führens von Anscheins-
waffen wurden in der Kon-
ferenz der deutschen Innen-
minister am 8. und 9. De-
zember 2005 und am 3. Fe-
bruar 2006 erörtert und
empfohlen. Der Deutsche
Bundestag hat sich in seiner
Sitzung am 2. Juli 2005
ebenfalls damit beschäftigt.
Die deutsche Bundesregie-
rung hat Mitte 2005 eine
Kampagne zur Ächtung von
Anscheinskriegswaffen ein-
geleitet, wobei die Ein-
schränkung darin begründet
liegt, dass vor allem dem
Military-Look als Mittel der
Gewaltverherrlichung ent-
gegengetreten werden soll
und Nachbildungen ziviler
Schusswaffen auch nach der
Rechtslage vor dem neuen
Waffengesetz erlaubt waren. 

Einer im Zusammenhang
mit der Abhaltung der IWA
ausgesendeten Presseer-
klärung des deutschen In-
nenministeriums vom 3.
April 2006 zufolge, wurden
die Aussteller ziviler Waf-
fen von den Veranstaltern
auf das seitens des Bundes-
ministeriums des Innern ge-
plante gesetzliche Verbot
zum Führen von Waffen mit
dem Anschein einer Kriegs-
waffe in der Öffentlichkeit
sowie auf die weit verbreite-
te Ablehnung der An-
scheinskriegswaffen in der
Bevölkerung und bei den
Polizeien hingewiesen. Ab
2007 sollen bei der IWA
Anscheinswaffen bereits
durch entsprechende Ver-
tragsgestaltung noch weiter
in den Hintergrund gedrängt
werden. Kurt Hickisch
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Innenaufbau einer 
Anscheinskriegswaffe.

MSA Auer Austria Vertriebs GmbH

Atemschutztechnik

Absberger Straße 9
A-3462 Absdorf

Tel.: +43 (2278) 3111
Fax: +43 (2278) 3111-2

Email: msa-austria@auer.de
Web: http://www.msa-auer.at


